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NR. 91 NOVEMBER 2020    Einleitung 

Das Gesetz zur nationalen Sicherheit in 
der Sonderverwaltungszone Hongkong 
Ein Vorbote für Chinas neue Deutungshoheit bei internationalen Rechtsfragen 

Moritz Rudolf 

Das Gesetz zur nationalen Sicherheit in der Sonderverwaltungszone Hongkong 

(Sicherheitsgesetz) wirft ein Schlaglicht auf Mängel der Chinesisch-Britischen Gemein-

samen Erklärung von 1984 und die inhärenten Konflikte des Prinzips »Ein Land, zwei 

Systeme«. Das Arrangement war immer voller Widersprüche und Grauzonen. Mit 

dem Sicherheitsgesetz schafft die chinesische Führung nun Tatsachen. Der Schritt 

geht zu Lasten individueller Freiheitsrechte und beschleunigt die Verbreitung sozia-

listischer Rechtsvorstellungen in Hongkong. International ist Beijing allerdings nicht 

isoliert. Im Gegenteil, bei der Bewertung des nationalen Sicherheitsgesetzes als innere 

Angelegenheit erhält Beijing Zuspruch von wirtschaftlich abhängigen Staaten. Chinas 

Ambition, internationale Deutungshoheit bei Rechtsfragen zu erlangen, ist strate-

gisch in die Seidenstraßeninitiative (BRI) eingebettet. Das Vorgehen in Hongkong ist 

bei diesem Bemühen ein Testballon. Bei Entscheidungsträgern in Deutschland und 

Europa ist das Problembewusstsein in Bezug auf die chinesischen Rechtsvorstellun-

gen immer noch unzureichend. Mehr Expertise ist dringend erforderlich. 

 

Dass westliche Demokratien bei der Bewer-

tung der Hongkong-Frage zusehends isoliert 

sind, unterstrich kürzlich die General-

debatte des 3. Komitees der Vereinten Natio-

nen (VN). Der deutsche Botschafter äußerte 

im Namen von 39 Staaten (darunter 20 EU-

Mitgliedstaaten, die USA, das Vereinigte 

Königreich, Japan, aber auch kleine Staaten 

wie Nauru, Palau und Liechtenstein) Beden-

ken, dass das Sicherheitsgesetz im Wider-

spruch zu Chinas internationalen recht-

lichen Verpflichtungen stehe. Direkt im 

Anschluss erklärte der Vertreter Pakistans 

(stellvertretend für 54 Staaten), dass es sich 

bei dem Gesetz um eine innere Angelegen-

heit der Volksrepublik (VR) handele. Nur 

wenige Tage später, am 13. Oktober 2020, 

wählte die internationale Gemeinschaft 

China für drei Jahre in den UN-Menschen-

rechtsrat. 

Inhalt des Sicherheitsgesetzes 

Das Sicherheitsgesetz trat am 30. Juni 2020 

in Kraft. Nach Artikel 1 bezweckt es: 

∎ Die Umsetzung des Prinzips »Ein Land, 

zwei Systeme«; 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202448e/egn2020244872.pdf
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∎ Die Verhinderung, Bekämpfung und 

Bestrafung von Abspaltung, Subversion, 

Terrorismus und der Zusammenarbeit 

mit ausländischen Mächten; 

∎ Die Aufrechterhaltung von Wohlstand 

und Stabilität in Hongkong; 

∎ Den Schutz der Rechte und Interessen 

der Einwohner Hongkongs. 

Das Gesetz schafft zahlreiche institutio-

nelle Neuerungen und Durchsetzungs-

mechanismen wie etwa das »Komitee zur 

Wahrung der Nationalen Sicherheit«. Die-

ses steht unter Aufsicht der Zentralregie-

rung und ist dieser rechenschaftspflichtig 

(Art. 12). Entscheidungen des Komitees 

unterstehen keiner gerichtlichen Überprü-

fung durch die Hongkonger Justiz (Art. 14). 

Die Zentralregierung bestimmt einen Natio-

nalen Sicherheitsberater, der an den Sitzun-

gen des Komitees teilnimmt (Art 15). Ferner 

richten die Polizeistreitkräfte eine neue Ab-

teilung zur Gewährleistung der nationalen 

Sicherheit ein, die mit Strafverfolgungs-

befugnissen ausgestattet ist. Dieser gehört 

auch Personal aus Festlandchina an (Art. 16). 

Das Hongkonger Justizministerium baut 

zudem eine »besondere Strafverfolgungs-

abteilung« (Art. 18) auf. 

Das Gesetz bestraft Abspaltung (Art. 20 

und Art. 21), Subversion (Art. 22 und 

Art. 23), terroristische Aktivitäten (Art. 24–

28) und die Zusammenarbeit mit ausländi-

schen Mächten zur Gefährdung der natio-

nalen Sicherheit (Art. 29 und Art. 30). Arti-

kel 38 hält fest, dass eine strafbare Hand-

lung auch außerhalb Hongkongs und von 

Personen begangen werden kann, die kei-

nen festen Wohnsitz in Hongkong haben. 

Artikel 40 schreibt der Hongkonger Justiz 

die Gerichtsbarkeit zu. Eine Ausnahme ist 

vorgesehen, wenn es sich (a) aufgrund eines 

Auslandbezugs um einen komplexen Fall 

handelt, (b) eine ernsthafte Situation ent-

steht und die Regierung in Hongkong nicht 

in der Lage ist, das Gesetz selbst anzuwen-

den, oder (c) eine schwerwiegende, im-

minente Gefahr für die nationale Sicherheit 

eingetreten ist (Art. 50). In diesem Fall ist 

das »Büro zur Wahrung der Nationalen 

Sicherheit« zuständig, welches die Zentral-

regierung in Hongkong errichtet. Das Büro 

besitzt umfassende Kompetenzen, wie etwa 

(1) die Analyse und Beurteilung der natio-

nalen Sicherheitslage in Hongkong, (2) Auf-

sicht, Leitung, Koordinierung und Unter-

stützung der Sicherheitsbehörden vor Ort, 

(3) Informationsbeschaffung und (4) die 

selbständige Fallverfolgung (Art. 49). Gemäß 

Artikel 56 können Strafprozesse auf dem 

Festland stattfinden. Dabei findet chinesi-

sches Strafprozessrecht Anwendung. Hong-

konger Behörden müssen den Entscheidun-

gen des Büros Folge leisten (Art. 57). Die 

Tätigkeit des Büros wird nicht von der 

Hongkonger Justiz überprüft (Art. 60).  

Kritik und Rechtfertigung 

Schon seit der Ankündigung des Sicher-

heitsgesetzes durch den Nationalen Volks-

kongress (NVK) am 22. Mai 2020 herrscht 

innerhalb und außerhalb Hongkongs Streit 

über dessen Rechtmäßigkeit. Politiker aus 

der ganzen Welt, Akademiker, Vertreter der 

Hongkonger Regierung und Parteikader aus 

Festlandchina diskutieren das Gesetz. Dabei 

treten grundlegend unterschiedliche Auffas-

sungen des Basic Laws (Grundgesetz Hong-

kongs), der Chinesisch-Britischen Erklärung 

von 1984 und des »Ein Land, zwei Systeme«-

Prinzips zutage. 

So ist die formale Rechtmäßigkeit des 

Sicherheitsgesetzes umstritten. Entsprechend 

Artikel 18 Basic Law wurde das Sicherheits-

gesetz zu Annex III des Grundgesetzes hin-

zugefügt und wird dadurch Teil der Hong-

konger Rechtsordnung. Artikel 23 Basic Law 

schreibt aber explizit dem Gesetzgeber in 

Hongkong die Regelungskompetenz für ein 

Sicherheitsgesetz zu. Die chinesische Seite 

verweist darauf, dass vergangene Versuche, 

ein nationales Sicherheitsgesetz zu erlassen 

(etwa 2003), fehlgeschlagen seien. Es sei aber 

notwendig, eine Regelungslücke zu füllen, 

um Ordnung und Sicherheit in Hongkong 

wiederherzustellen. Beijing sei dazu berech-

tigt und verpflichtet. 

Materiell wird kritisiert, dass die Straf-

tatbestände vage gefasst sind und für eine 

politisch motivierte Strafverfolgung heran-

gezogen werden können. Die Grenze zwi-

http://m.hkstvsd.com/nd.jsp?mid=302&id=6843&groupId=9
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schen der Ausübung individueller Freiheits-

rechte und einem Verstoß gegen die natio-

nale Sicherheit werde verwischt. Die im 

Basic Law kodifizierten Rechte würden auf-

geweicht und faktisch unter dem Vorwand 

der nationalen Sicherheit aus den Angeln 

gehoben. Das Gesetz enthalte zwar eine all-

gemeine Garantie zur Wahrung der Men-

schenrechte. Doch andere Bestimmungen 

im Gesetz stünden diesem Schutz entgegen. 

Im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Basic Laws hebele das Gesetz die Unabhän-

gigkeit der Justiz aus. Das Gesetz ermögliche 

zudem die Bestrafung von Personen, die 

nicht in Hongkong leben und niemals dort 

gewesen sind, selbst wenn das Verhalten am 

Aufenthaltsort des Ausländers nicht unter 

Strafe steht. Dies gehe über die Regelungen 

im chinesischen Strafgesetzbuch hinaus 

und widerspreche internationaler Praxis. 

Die chinesische Seite argumentiert da-

gegen, das Gesetz betreffe lediglich einen 

verschwindend geringen Teil der Hong-

konger Bevölkerung. Es schaffe Rechts-

sicherheit und sei Voraussetzung für die 

Prosperität der Sonderverwaltungszone. 

Durch die chinesische Brille betrachtet 

und unter Einbeziehung von Beijings Ver-

ständnis von Recht als eines rein politi-

schen Instruments ist diese Argumentation 

durchaus konsistent. In China wird das 

Basic Law als einfaches Gesetz angesehen, 

wohingegen es in Hongkong weitgehend als 

»Mini-Verfassung« aufgefasst wird. Zum 

Hintergrund: Das Basic Law wurde zwischen 

1985 und 1990 unter Mitwirkung zahl-

reicher Vertreter aus Hongkong entworfen 

und vom NVK 1990 verabschiedet. Es trat 

am 1. Juli 1997 in Kraft. Entsprechend 

Artikel 158 Basic Law ist dem Ständigen 

Ausschuss des NVK die Überprüfung des 

Sicherheitsgesetzes auf Vereinbarkeit mit 

dem Basic Law vorbehalten. Da der NVK 

das Sicherheitsgesetz selbst erlassen hat, ist 

nicht zu erwarten, dass er die Rechtmäßig-

keit des Gesetzes kritisch hinterfragt. 

Was die Bewertung des Vorwurfs betrifft, 

das Sicherheitsgesetz hebele die Unabhän-

gigkeit der Justiz aus, kommt es auch auf 

die Anwendung des Gesetzes an. Bislang ist 

den Polizeistreitkräften eine sehr weite 

Auslegung des Gesetzes zu attestieren. Der 

einzige Schuldspruch durch die Hongkon-

ger Justiz (Stand 15.10.2020) auf der Grund-

lage des neuen Rechts betraf aber einen 

Motorradfahrer, der in eine Gruppe von 

Polizisten raste. So vage die Tatbestände 

gefasst sind, so schwer ist es, den subjekti-

ven Tatbestand vor Gericht zu beweisen. 

Solange professionelle Richter in Hongkong 

tätig sind, hat das Hongkonger Sicherheits-

gesetz vor allem eine einschüchternde 

Wirkung. Im Sinne der chinesischen Rede-

wendung »Das Huhn töten, um den Affen 

zu erschrecken (杀鸡儆猴)« entfaltet es eine 

erhebliche Signalwirkung. Kritische Stim-

men verstummen aus Angst vor Verfolgung 

bzw. einem Strafprozess innerhalb der 

VR China. 

Mängel der Chinesisch-Britischen 
Erklärung von 1984 

Das Sicherheitsgesetz verdeutlicht die 

Schwächen der Chinesisch-Britischen Er-

klärung von 1984. Denn diese ist vage for-

muliert, widersprüchlich und eröffnet Inter-

pretationsspielräume, die die VR China nun 

ausnutzt. 

Bei der Erklärung handelt es sich um 

einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen 

der VR China und dem Vereinigten König-

reich. Er regelt die »Wiederaufnahme« der 

Souveränität durch die VR China über 

Hongkong (Art. 1), bzw. die »Wiederherstel-

lung« der chinesischen Souveränität durch 

das Vereinigte Königreich (Art. 2). Angesto-

ßen wurden die Verhandlungen von Hong-

konger Banken in den späten 1970er Jah-

ren. Die Finanzinstitute machten sich Sor-

gen darüber, dass Landpachtverträge in den 

»New Territories« (zu diesem Zeitpunkt ein 

gewichtiger Teil der Einnahmen Hong-

kongs) nur noch für einen immer kürzeren 

Zeitraum abgeschlossen werden konnten. 

Stichtag war der 27. Juni 1997, drei Tage 

vor Ablauf des Pachtvertrags, den Groß-

britannien und China 1898 geschlossen 

haben. Man befürchtete einen starken 

Zinsanstieg und forderte Klarheit über 

die Zukunft Hongkongs. 

https://www.basiclaw.gov.hk/pda/en/basiclawtext/chapter_8.html
https://en.wikisource.org/wiki/Sino-British_Joint_Declaration
https://en.wikisource.org/wiki/Sino-British_Joint_Declaration
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Die bilateralen Verhandlungen waren 

von einer starken Machtasymmetrie zu 

Lasten Londons geprägt. Die chinesische 

Seite setzte im Herbst 1983 ein Ultimatum 

für den Abschluss eines Abkommens. 

Andernfalls, so drohte Beijing, werde es 

unilateral handeln. Um überhaupt eine 

Abmachung zu erzielen, zeigte die britische 

Seite große Kompromissbereitschaft. 

Rechtswissenschaftler haben früh auf 

Grauzonen und Widersprüche der Erklä-

rung hingewiesen und darauf, dass die 

Vertragsumsetzung letztlich vom guten 

Willen der chinesischen Führung abhängig 

sei. Die in dem Dokument eingeräumten 

Rechte und Freiheiten sollen gemäß Arti-

kel 3 Absatz 12 durch das (zu diesem Zeit-

punkt noch nicht existente) Basic Law 

sichergestellt werden. Die Zentralregierung 

verfügt aber über die Kompetenz der Aus-

legung des Basic Laws und kann neue 

Gesetze per Annex hinzufügen. Dadurch 

kann der NVK die in der Erklärung gewähr-

ten Freiheiten unter dem Vorwand der 

nationalen Sicherheit einschränken. Glei-

ches gilt hinsichtlich des »hohen Autono-

miegrads«, der Hongkong nach Artikel 3 

Absatz 2 zugesprochen wird. Denn im Satz 

zuvor heißt es, dass Hongkong direkt der 

Autorität der Zentralregierung untersteht. 

Beijing kann demnach ohne formalisierte 

externe Kontrollmechanismen die Formu-

lierungen »hoher Autonomiegrad« oder »die 

Gesetze in Hongkong bleiben im Wesent-

lichen unberührt« auslegen. 

Mit dem Sicherheitsgesetz werden diese 

Bedenken Realität. Beijing argumentiert, 

dass mit der Verkündung des Basic Laws 

und der Rückgabe Hongkongs an China 

sämtliche Verpflichtungen der Parteien aus 

der Gemeinsamen Erklärung vollumfäng-

lich erfüllt seien. Eine weitere Überwachung 

der Vertragsumsetzung sei nicht vorgesehen. 

Da die VR China die Souveränität über 

Hongkong habe, handele es sich bei dem 

Sicherheitsgesetz um eine innere Angele-

genheit. Für die chinesische Seite war die 

Erlangung der Souveränität über Hongkong 

und die Beendigung der kolonialen Ver-

gangenheit Hauptzweck der Erklärung. 

Die britische Seite widerspricht und sieht 

eine fortbestehende Verpflichtung Beijings 

gegenüber London bis ins Jahr 2047. Lon-

don verweist darauf, dass der versprochene 

hohe Autonomiegrad durch das Sicherheits-

gesetz unterlaufen werde. 

Praktisch sind der britischen Seite weit-

gehend die Hände gebunden. So wurde 

kein Mechanismus festgelegt, der die Ein-

haltung der chinesischen Versprechen lang-

fristig überwacht. Ein Modell hierfür wäre 

die Åland-Konvention von 1921 gewesen. 

Dass sich die VR China nicht dem Inter-

nationalen Gerichtshof (IGH) unterwerfen 

würde, war zum Zeitpunkt der Verhand-

lungen bereits offenkundig. Die Joint Liai-

son Group, die ursprünglich die Implemen-

tierung der Gemeinsamen Erklärung kon-

trollierte, wurde im 1. Januar 2000 plan-

gemäß aufgelöst. Die britische Regierung 

erstellt seit Juli 1997 regelmäßig Berichte 

über die Umsetzung der bilateralen Über-

einkunft. Diese haben aber rein symboli-

schen Wert und sind primär Ausdruck der 

»moralischen Pflicht«, in der sich London 

gegenüber der Hongkonger Bevölkerung 

sieht. 

Man kann der britischen Seite sicherlich 

vorwerfen, damals zu kurzfristig und zu 

optimistisch gedacht zu haben. Bis kurz vor 

Rückgabe der Kronkolonie hatte es London 

verpasst, demokratische Strukturen oder 

Menschenrechtsstandards in Hongkong zu 

verankern. Die Niederschlagung von Pro-

testen in Tibet (1980er Jahre) und auf dem 

Tian’anmen-Platz (1989) führte London den 

mangelhaften Schutz der Hongkonger 

Bevölkerung vor Augen. Interessanterweise 

war es dann aber die chinesische Seite, die 

einen Verstoß gegen die Erklärung geltend 

machte, als London im Jahr 1992 mit den 

Patten-Vorschlägen demokratische Struk-

turen aufzubauen versuchte. 

Die VR China setzt ihre Deutung 
von »Ein Land, zwei Systeme« um 

Mit dem Sicherheitsgesetz macht Beijing 

deutlich, wie es das Prinzip »Ein Land, zwei 

Systeme« interpretiert. Inhärente Konflikte 

https://www.gov.uk/government/collections/six-monthly-reports-on-hong-kong
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des Arrangements treten nun offen zutage. 

Die für Hongkong ausgegebene Devise »Ein 

Land, zwei Systeme« war konzeptionell 

immer voller Widersprüche. Die westliche 

und die chinesische Deutung waren stets 

unterschiedlich und keine Seite nahm die 

Perspektive der jeweils anderen ernst. 

Die Formel »Ein Land, zwei Systeme« in 

Hongkong ist der Versuch, ein Common-

Law-System in ein sozialistisches System 

einzufügen. Das Common-Law-System be-

ruht auf den Ideen des westlichen individu-

ellen Liberalismus und der Gewaltenteilung. 

Gemäß der sozialistisch-leninistischen 

Ideologie Chinas ist die gesamte staatliche 

Macht auf den NVK konzentriert. Es besteht 

keine klare Trennung zwischen Legislative, 

Exekutive und Judikative. Die Justiz wird 

als Teil der Verwaltung begriffen. Die Ver-

fassung und das Recht sind Instrumente für 

politische, ökonomische und soziale Ziele. 

Westliche Vorstellungen wie die vom Eigen-

wert des Rechts, von der Unabhängigkeit 

der Justiz und die herausragende Rolle des 

Individuums sind diesem System fremd. 

Nach dem Rechtsverständnis der VR China 

werden Rechte dem Individuum von der 

Zentralregierung gegeben. Im Common-

Law-Kontext wird dagegen von individuel-

len Rechten ausgegangen, die durch den 

Staat per Gesetz beschränkt werden. 

Aufgrund der asymmetrischen Macht-

verteilung zugunsten Festlandchinas war 

die Ausgestaltung der Maxime »Ein Land, 

zwei Systeme« immer vom guten Willen 

und der Selbstzügelung Beijings abhängig. 

Bereits seit 1997 gibt es diesbezüglich einen 

Konflikt über die Deutungshoheit. Ver-

anschaulichen lässt sich dies an den Inter-

pretationen des Basic Laws durch den NVK. 

Die chinesische Führung hat seit 1999 den 

Spielraum der unabhängigen Justiz immer 

weiter eingeschränkt. Denn die Auslegun-

gen des Basic Law durch den NVK binden 

die Hongkonger Richter. Obwohl diese in 

der Vergangenheit den eigenen Handlungs-

spielraum kreativ ausgenutzt haben, lehnt 

sich die Hongkonger Justiz vermehrt an die 

Werte des sozialistischen Staates an und 

akzeptiert unkritisch die Interpretationen 

des NVK. 

Mit den politischen Entwicklungen in 

China und Hongkong werden die Freiräume 

immer enger. Unter Xi Jinping gibt es in 

Festlandchina Bestrebungen, die staatliche 

Überwachung im Land weiter auszubauen 

(z.B. durch das Nationale Sicherheitsgesetz, 

Anti-Terrorismusgesetz, Cyber-Sicherheits-

gesetz). Diese Kontrollbestrebungen reichen 

auch nach Hongkong hinein. Den Grund-

satz »Ein Land, zwei Systeme« legt die chine-

sische Führung dabei immer restriktiver 

aus. Ein im Juni 2014 veröffentlichtes 

Weißbuch der Zentralregierung erklärt 

hierzu: »Ein Land« ist die Voraussetzung für 

»zwei Systeme«. »Zwei Systeme« ordnen sich 

»einem Land« unter. In dem Dokument for-

dert die Zentralregierung zudem in Hong-

kong eine »patriotische« Justiz, die die Re-

gierung unterstützt. 

Die politische Stimmung in Hongkong 

schaukelt sich seit 2014 hoch. Ausgelöst 

durch den sogenannten 831-Beschluss des 

NVK über die Wahl des Hongkonger Ver-

waltungschefs besetzten Protestierende im 

Spätsommer 2014 für 79 Tage Teile der 

Hongkonger Innenstadt und forderten 

mehr Demokratie. Die Stadtregierung ging 

rigoros gegen die Demonstrierenden vor, 

woraufhin sich Teile der Bewegung radika-

lisierten. Als die Stimmung Mitte 2019 (über 

die Frage eines Auslieferungsabkommens 

mit Festlandchina) eskalierte, war es nur 

eine Frage der Zeit, bis der Handlungs-

spielraum Hongkongs weiter eingeschränkt 

werden würde. Das nationale Sicherheits-

gesetz hat der Eskalation vorläufig ein 

machtvolles Ende bereitet. 

Anreize für eine chinesische Selbst-

beschränkung werden immer geringer. Wäh-

rend Hongkong als Tor zum Westen in den 

1980er Jahren für Beijing von herausragen-

der wirtschaftlicher Bedeutung war, ver-

sucht die chinesische Führung nun, Hong-

kong in das »Guangdong-Hong Kong-Macao 

Greater Bay Area«-Projekt einzugliedern. 

Obwohl die Sonderverwaltungszone als 

Kapitalmarktstandort für Festlandchina von 

großer Bedeutung bleibt, wird das Prinzip 

»Ein Land, zwei Systeme« in Hongkong aller 

Erwartung nach nur in der Form »Ein Land, 

zwei Wirtschaftssysteme« fortbestehen. 

http://eng.mod.gov.cn/publications/2017-03/03/content_4774229.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_128571798.htm
https://web.archive.org/web/20161029174914/http:/www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2015-07/06/content_1940614.htm
https://web.archive.org/web/20161029174914/http:/www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2015-07/06/content_1940614.htm
http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986578.htm
https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1582245/full-text-npc-standing-committee-decision-hong-kong-2017-election
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Kampf um internationale 
Deutungshoheit 

Der Konflikt ist festgefahren. Die Mehrheit 

der Staaten innerhalb der VN unterstützt 

Chinas Rechtsauffassung, dass es sich bei 

dem Sicherheitsgesetz um eine innere An-

gelegenheit handelt. Anzeichen dafür, dass 

der IGH ein Gutachten erstellt oder der 

Streit mittels eines anderen internationalen 

Schlichtungsmechanismus beigelegt wer-

den kann, bestehen nicht. Es handelt sich 

mittlerweile auch um einen Konflikt um 

internationale Deutungshoheit. Und in 

diesem Bereich hat die Volksrepublik einen 

strategischen Vorteil (siehe SWP-Studie 

19/2020). 

Zwar ziehen viele westliche Demokratien 

bei ihrer Kritik an Beijing an einem Strang, 

es fällt ihnen aber zusehends schwer, weite-

re Staaten davon zu überzeugen, öffentlich 

dieselbe Position gegenüber der VR China 

zu beziehen. Zum Kreis derer, die Beijings 

Vorgehen in Hongkong verurteilen, zählen 

neben einem Teil der EU-Mitgliedstaaten, 

dem Vereinigten Königreich, den USA, Aus-

tralien, Neuseeland, Kanada und Japan vor 

allem kleine Inselstaaten, von denen viele 

keine diplomatischen Beziehungen mit der 

Volksrepublik pflegen. Zahlreichen ande-

ren erscheint der wirtschaftliche Preis einer 

Kritik an China zu hoch. Selbst europäische 

Demokratien scheren hier aus der Reihe 

(etwa Griechenland, Malta, Rumänien, 

Tschechien, Ungarn oder Zypern). 

Bei der 44. Sitzung des UN-Menschen-

rechtsrats wurde diese Isolation besonders 

deutlich. Am 30. Juni 2020 kritisierte der 

Botschafter des Vereinigten Königreichs bei 

den Vereinten Nationen in Genf im Namen 

von 27 Staaten Chinas Hongkong-Politik. 

Kurz darauf unterstützte Kuba, im Namen 

von 52 Staaten, die chinesische Position. 

Hongkong ist für Beijing ein idealer Test-

ballon im Kampf um internationale Deu-

tungshoheit bei Rechtsfragen. Denn die 

Rechtslage ist diskutabel und Beijing ver-

fügt hier über umfassende Expertise. Die 

chinesische Kommunikationsstrategie ist 

stromlinienförmig und folgt der Vorgabe 

aus Beijing. Kurz nach der Ankündigung 

des Sicherheitsgesetzes erschienen zahl-

reiche Meinungsartikel ehemaliger Hong-

konger Richter, Justizangehöriger und 

Rechtsexperten, die das Gesetz rechtfertig-

ten. Im Westen wird über Hongkong hin-

gegen häufig emotional diskutiert, mög-

licherweise weil Hoffnungen auf einen poli-

tischen Wandel der Volksrepublik und eine 

liberale Zukunft Hongkongs enttäuscht 

wurden. 

Westliche Staaten müssen einen Balance-

akt vollführen, um sich nicht dem Vorwurf 

auszusetzen, sie verletzten unter dem Vor-

wand, die internationale regelbasierte Ord-

nung aufrechterhalten zu wollen, inter-

nationale Verpflichtungen gegenüber der 

VR China. Denn die Chinesisch-Britische 

Erklärung von 1984 entfaltet keine erga 

omnes-Wirkung. Sie verpflichtet und berech-

tigt dementsprechend lediglich die Ver-

tragsparteien. 

Auf die Suspendierung von Ausliefe-

rungsabkommen mit Hongkong, zu der 

sich Australien, Kanada, das Vereinigte 

Königreich, Deutschland, die USA, Finnland 

oder Irland entschlossen haben, reagiert die 

VR China mit dem Appell an diese Staaten, 

sich an internationales Recht zu halten und 

die Grundregeln internationaler Beziehun-

gen zu beachten. Zahlreiche Auslieferungs-

abkommen mit Hongkong enthalten aber 

die Möglichkeit zur jederzeitigen Suspen-

dierung oder Kündigung per Notifikation. 

Eine Einmischung in die inneren Angelegen-

heiten Chinas ist mit einem solchen Akt, 

entgegen der Formulierung Beijings, eben 

nicht verbunden. 

Weitergehende Maßnahmen und Ver-

tragskündigungen als Reaktion auf das 

Sicherheitsgesetz lassen sich aber nicht 

ohne weiteres auf Artikel 60 (Beendigung 

oder Suspendierung eines Vertrags infolge 

Vertragsverletzung) oder Artikel 62 (Grund-

legende Änderung der Umstände) des Wie-

ner Übereinkommens über das Recht der 

Verträge stützen. Wegen des dort eng ge-

fassten Anwendungsbereichs ist eine ge-

naue Prüfung des Einzelfalls erforderlich. 

China bemüht derweil das altbekannte 

Narrativ, dass der Westen noch in seiner 

kolonialistischen Vergangenheit gefangen 

https://www.swp-berlin.org/publikation/wie-china-weltpolitik-formt/
https://www.swp-berlin.org/publikation/wie-china-weltpolitik-formt/
https://www.gov.uk/government/speeches/un-human-rights-council-44-cross-regional-statement-on-hong-kong-and-xinjiang
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3088645/western-leaders-have-been-quick-denounce-beijings-national-security
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3088645/western-leaders-have-been-quick-denounce-beijings-national-security
https://3w.huanqiu.com/a/5e93e2/9CaKrnKr9lA?agt=8
https://mp.weixin.qq.com/s/bNPL3_fwGS-D75PfmHIwBQ
https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/extradition-treaty-hong-kong
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-suspending-extradition-treaty-hong-kong-over-security-law-1.5636479
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap503R!en
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap503R!en
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl209s0062.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl209s0062.pdf%27%5D__1603615968544
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap503F!en
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap503W!en
https://www.reuters.com/article/uk-hongkong-security-ireland-idUKKBN2781XA
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sei und mit Doppelstandards messe – bei 

zahlreichen Staaten offenbar mit Erfolg. 

Strategische Einbettung in die BRI 

Langfristig angelegte Rechtskooperations-

programme im Rahmen der Seidenstraßen-

initiative (Belt and Road Initiative, BRI) flan-

kieren Chinas Bestreben nach internatio-

naler Deutungshoheit bei Rechtsfragen. Bei-

jing engagiert sich systematisch darin, wirt-

schaftlich abhängige Staaten von den eige-

nen Rechtsvorstellungen zu überzeugen. 

Seit Juli 2018 läuft dies unter der Über-

schrift der internationalen Rechtskoopera-

tion im Rahmen der Seidenstraßeninitiati-

ve. Rechtskooperation soll als »weiche Kon-

nektivität« die angestrebte »harte Konnek-

tivität« (z.B. den Aufbau grenzüberschrei-

tender Infrastrukturnetzwerke) ergänzen. 

Mit diesem oft übersehenen Aspekt der 

BRI bezweckt die Volksrepublik die Ver-

rechtlichung der Initiative nach chinesi-

schen Vorstellungen. Beijing argumentiert, 

es gebe unterschiedliche Rechtstraditionen 

und Rechtsvorstellungen auf der Welt. Die 

BRI sei ein Mechanismus, damit diese inter-

national zur Geltung kommen. China kriti-

siert eine Dominanz westlicher Positionen 

im Völkerrechtsdiskurs und bietet sich als 

Architekt einer »demokratischeren regel-

basierten Ordnung« an. 

Die chinesische Führung baut nicht nur 

innerhalb des Landes systematisch Rechts-

expertise auf; ihre rechtspolitischen Ambi-

tionen reichen auch in BRI-Staaten hinein. 

Neben Standardisierungsbemühungen, 

welche die internationalen Wirtschafts-

beziehungen fördern sollen, beabsichtigt 

China (bislang mit mäßigem Erfolg), inter-

nationale Streitschlichtungsmechanismen 

zu etablieren. Auf der Agenda steht ferner 

der Aufbau einer sogenannten »sauberen 

Seidenstraße«. Gemeint ist eine internatio-

nale Kooperation bei Anti-Korruptions-

maßnahmen und der Bekämpfung von 

»Terrorismus, Separatismus und Extre-

mismus«.  

Während des 2. Seidenstraßenforums für 

internationale Kooperation im April 2019 

richtete die Disziplinarkontrollkommission 

der Kommunistischen Partei gemeinsam 

mit dem chinesischen Außenministerium 

und der China Law Society ein Sub-Forum 

unter dem Titel »Building a Clean Silk Road 

through Consultation and Cooperation for 

Shared Benefits« aus. Im Mittelpunkt dieses 

Sub-Forums standen die internationale 

Korruptionsbekämpfung, der Aufbau eines 

Netzwerks von Auslieferungsabkommen 

und ein Schulungsprogramm für Juristen 

aus BRI-Staaten. 

Das im Herbst 2019 gestartete »Belt and 

Road Legal Cooperation Research and Trai-

ning Programme« dient dazu, Chinas Völ-

kerrechtspraxis, Rechtsauffassung und die 

Theorie des »sozialistischen Rechts chine-

sischer Prägung« zu vermitteln und zu 

verbreiten. Bestehende Rechtsaustausch-

programme mit Entwicklungsstaaten 

werden dadurch in einen strategischen 

Rahmen eingebettet. Angesprochen sind 

Mitglieder der (Völker-)Rechtsabteilungen 

der jeweiligen Außen- und Justizministe-

rien. Bei der ersten Austragung des 11-tägi-

gen Seminars nahmen Vertreter von 

22 Staaten teil, etwa aus Ägypten, Äthio-

pien, Pakistan, Serbien oder der Türkei. 

Beijing vergibt darüber hinaus BRI-Stipen-

dien, die darauf abzielen, langfristig mehr 

Verständnis für Chinas Rechtsvorstellungen 

aufzubauen (etwa »Menschenrechte chine-

sischer Prägung«, aber auch mit Blick auf 

Hongkong oder Taiwan). Es geht der chine-

sischen Führung explizit darum, die eige-

nen Rechtspositionen zu vermitteln und 

mehr Verständnis für diese zu erwirken. 

Handlungsoptionen 

Die Entwicklungen in Hongkong sind Vor-

bote für ein selbstbewusst auftretendes 

China, das die eigenen sozialistisch-leninis-

tischen Rechtsvorstellungen international 

projiziert und gut vorbereitet verteidigt. 

China strebt danach, eine regelbasierte 

Ordnung zu schaffen, in der es selbst die 

Leitlinien und Prozesse vorgibt. Das ist an 

sich auch nicht überraschend. Führungs-

mächte streben nach Rechtsrahmen, die 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1573635.shtml
http://www.beltandroadforum.org/english/n100/2019/0427/c36-1312.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/26/WS5cc301a6a3104842260b8a24.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/26/WS5cc301a6a3104842260b8a24.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/26/WS5cc301a6a3104842260b8a24.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1708182.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1708182.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1708182.shtml
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ihre politische Agenda unterstützen. Chinas 

Vorstellung von einem »sozialistischen 

Recht chinesischer Prägung« steht aber 

weitgehend im Widerspruch zur europäi-

schen Rechtstradition. In der Hongkong-

Frage prallen diese unterschiedlichen Sicht-

weisen aufeinander. 

Rechtssicherheit im Umgang mit China 

erscheint nur dann möglich, wenn Beijings 

Kerninteressen berührt werden und klare 

Anreizstrukturen bestehen. Der Interpreta-

tionsspielraum ist möglichst gering zu hal-

ten. Dies gilt insbesondere für die gegen-

wärtigen Verhandlungen des »EU-China 

Comprehensive Agreement on Investment«. 

Der WTO-Rahmen ist ein positives Beispiel 

dafür, dass die Einbeziehung Chinas in die 

regelbasierte internationale Ordnung auch 

gelingen kann. 

Deutschland und Europa sollten zu-

nächst ein Bewusstsein für die Problematik 

der chinesischen Rechtspolitik entwickeln. 

Ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-

tung wäre bereits, das Ausmaß von Chinas 

Ambitionen und deren strategische Einbet-

tung ernst zu nehmen. Hongkong ist kein 

Einzelfall, sondern ein Testballon. Für die 

Zukunft ist denkbar, dass China die extra-

territoriale Komponente des chinesischen 

Nationalen Sicherheitsgesetzes oder des 

chinesischen Strafgesetzbuches exzessiv 

auslegt und dafür Verständnis aus den 

Reihen einiger BRI-Staaten erhält. Beijing 

verfügt schon jetzt über ein umfassendes, 

stetig wachsendes, Netzwerk von Ausliefe-

rungsabkommen (zu dem unter anderem 

Belgien, Bulgarien, Frankreich, Griechen-

land, Italien, Litauen, Portugal, Rumänien, 

Spanien und Zypern gehören). 

Angebote an Drittstaaten, die vermehrt 

Chinas Positionen teilen, könnten helfen, 

einer perspektivischen Marginalisierung 

westlicher Rechtsvorstellungen entgegen-

zuwirken. Die Indo-Pazifik-Leitlinien der 

Bundesregierung könnten dafür einen An-

knüpfungspunkt darstellen. 

Ferner ist eine nüchterne Herangehens-

weise im Umgang mit China erforderlich. 

Der China-Diskurs in Europa verläuft zu-

nehmend emotional, insbesondere beim 

Thema Hongkong. Das ist nicht hilfreich 

und sogar kontraproduktiv. 

Das Sicherheitsgesetz und seine Implika-

tionen verdeutlichen zudem, dass es bei 

internationalen Rechtsfragen eher mehr als 

weniger Gesprächsbedarf mit der VR China 

gibt. Zu strategisch ist die chinesische Seite 

aufgestellt. Deshalb ist es wichtig, die chi-

nesischen Argumentationsmuster zu ver-

stehen. Ob der deutsch-chinesische Rechts-

staatsdialog oder der Menschenrechtsdialog 

zwischen der EU und China hierfür die 

geeignete Plattform bieten, ist zweifelhaft. 

Neue Impulse und Formate sind dringend 

erforderlich. Um zu testen, ob die chinesi-

sche Seite Interesse an einem Austausch 

über Rechtsfragen hat, wäre es zum Beispiel 

denkbar, dass europäische Staaten selbst-

bewusst an der BRI-Rechtskooperations-

plattform teilnehmen oder ein neues spezi-

fisch deutsch-chinesisches Dialogformat zu 

Völkerrechtsthemen aufgelegt wird. 

China hat in der Vergangenheit ausrei-

chend Expertise und ein beeindruckendes 

Verständnis von europäischen Rechts-

vorstellungen akkumuliert. Um die chine-

sische Handlungslogik zu verstehen und 

um Überhaupt auf Augenhöhe mit der 

chinesischen Seite diskutieren zu können, 

ist es nun umgekehrt notwendig, dass der 

Bundestag, die relevanten Bundesministe-

rien und europäische Instanzen mehr Kom-

petenz in Sachen chinesische Rechts- und 

insbesondere Völkerrechtsvorstellungen 

erwerben. 

© Stiftung Wissenschaft 

und Politik, 2020 

Alle Rechte vorbehalten 

Das Aktuell gibt die Auf-

fassung des Autors wieder. 

In der Online-Version dieser 

Publikation sind Verweise 

auf SWP-Schriften und 

wichtige Quellen anklickbar. 

SWP-Aktuells werden intern 

einem Begutachtungsverfah-

ren, einem Faktencheck und 

einem Lektorat unterzogen. 

Weitere Informationen 

zur Qualitätssicherung der 

SWP finden Sie auf der SWP-

Website unter https://www. 

swp-berlin.org/ueber-uns/ 

qualitaetssicherung/ 

SWP 

Stiftung Wissenschaft und 

Politik 

Deutsches Institut für 

Internationale Politik und 

Sicherheit 

Ludwigkirchplatz 3–4 

10719 Berlin 

Telefon +49 30 880 07-0 

Fax +49 30 880 07-100 

www.swp-berlin.org 

swp@swp-berlin.org 

ISSN 1611-6364 

doi: 10.18449/2020A91 

Moritz Rudolf ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Asien. 

 

 

https://www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/
https://www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/
https://www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/

